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II. Verhältnisse zu andern Transportanstalten.

Die Konferenz schweizerischer Eisenbahnen erweiterte sich auf Schluss des Berichtsjahres durch

den Eintritt der Eisenbahnunternehmung "Wadensweil-Einsiedeln. Sie genehmigte ferner das Ansuchen der Aargauisch-

Luzernischen Seethalbahn und der Travers-Thalbahn um Zulassung zum "VYagenaustausch und zur Eröffnung direkter

Verkehre auf Grund der hierüber bestehenden Vereinbarungen.

Die seit längerer Zeit anhängige und vom Eisenbahndepartement stetsfort urgirte Frage der Neuerstellung eines

einheitlichen schweizerischen Getreidetarifs gelangte zum Abschluss, indem sich sämmtliche der Konforenz

angehörigen Verwaltungen nach längeren Verhandlungen auf Gewährung folgender Grundtaxen für denselben einigten

und für die Dauer des neuen Tarifs gegenseitig auf Taxunterbietungen verzichteten : 1. Expeditionsgebühr 10 Cts. für

100 Kgr.; 2. Streckentaxe für 100 Kgr. und Kilom. 1.—100. Kilom. 0,8 Cts., 101.—150. Kilom. 0,6 Cts., 151.—200.

0,35 Cts., 201.—300. .0,25 Cts., jeder folgende Kilom. 0,2 Cts. Die auf längere Distanzen bedeutenden Ermässigungen

hatten sich als nothwendig erwiesen, um der in neuester Zeit besonders stark zu Tage getretenen Ableitung des

schweizerischen Getreideimportes auf die der Schweiz ungünstigsten Routen entgegenzuwirken. Ferner hatte die

Erfahrung gezeigt, dass Mangels einer derartigen Einigung zufolge Konkurrenzirung der verschiedenen schweizerischen

Importrouten unter sich einerseits eine noch weiter gehende Abschwächung der Getreidetaxen und anderseits ein

Wirrwarr in den Getreidetarifen zu befürchten sei, welcher nicht allein im Publikum zahlreiche Beschwerden wach

rufen müsste, sondern höchst wahrscheinlich auch die Bundesbehörden zum Eingreifen in die bezüglichen Verhältnisse

veranlassen würde. Dem Umstände, dass nicht alle schweizerischen Importrouten von dem neuen Tarife gleichen

Vortheil haben, suchte man dadurch Rechnung zu tragen, dass die Taxen nicht einfach kilometrisch verlegt werden,

sondern den letzten 50 Kilometern jedes Transportes die volle Taxe der ersten Distanzstufe vorweg zugetheilt und

nur der Taxrest unter die Restdistanz kilometrisch repartirt wird. — Von dem früheren Getreidetarif Nr. 6

unterscheidet sich der neue, neben der Verschiedenheit der Taxbildung und Repartition, noch dadurch, dass er auf Mehl
keine Anwendung findet. An und für sich rechtfertigt sich wohl kaum, dem aus dem Getreide gewonnenen Fabrikate

die ausserordentlich niedrigen Taxen, welche sich für jenes als nothwendig erwiesen haben, ebenfalls zu gewähren.

Hiezu kommen Rücksichten auf die schweizerische Müllerei, deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber der ausländischen

bereits als bedroht erscheint und nach Ansicht der grossen Mehrzahl ihrer Vertreter durch Einbeziehung von Mehl

in den neuen Getreidetarif noch mehr gefährdet wäre. — Zufolge der auf den 15. September 1884 erfolgten Einführung
des letzteren ist das im Jahr 1881 vereinbarte Reglement für die Getreidereexpeditionen der schweizerischen

Lagerhäuser wieder für das ganze Netz der Konferenzverwaltungen in Kraft getreten,

Mit der schweizerischen Postverwaltung wurde von der Mehrzahl der Konferenzverwaltungen ein neuer Vertrag
betreffend die Beziehungen zum Postdienst abgeschlossen, hiebei aber die wichtigste Bestimmung des seitherigen

Vertrages, nämlich die Festsetzung der den Bahnen für den Transport der Postgegenstände über 5 Kgr. zu leistenden

Entschädigung, einer besonderen Vereinbarung vorbehalten ; die bezüglichen Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

— Die bundesräthliche Verordnung betreffend die Statistik desWaarenverkehrs mit dem Auslande veranlasste

Verhandlungen mit dem Zolldepartement. Die Konferenz sah sich nicht veranlasst, den Bestimmungen der

Verordnung grundsätzlich entgegenzutreten; sie erachtete aber als ihre Pflicht, die Bundesbehörden darauf aufmerksam
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II. Vàîiltnàv Xu uiài n Iraii8M'tini8tiàiì.

Vis Ronksren^ sobwsi^srisobsr Vissnbnbnsn erweiterte sick nuk Zckiuss des Leriebts^nbres àurck

(jeu Rintritt àer Risenbnimuàrnckmung Wnàensweil-Rinsieàsln. Lis gsnsbmigts lerner àns ^nsucken àer Vnrgnuisck-

Vu^erniscksn Lsstbnibnkn unà àsr àirnvsrs-à'bnlbnbn nui Zulassung xum Wngsnnustnusoli unà ^ur Rröünung àirsirter

Vsàebrs nul Vrunà àer bierilber bsstckenàen Vereinbarungen.

Vis seit längerer ^sit nnluingige unil vom Viskllbsbnàexnrtkment stetskort urgirts Rrngs àsr Rsusrstsiiung sines

einbsitiiolisn sobwei^erisebvn Vstreiàstnriks gelnngts izum ^.bsebiuss, inàsm sick snmmtiieiio àsr Ronkoren^

nngsbörigen Verwaltungen nack längeren Verbnnàiungsn nul Vewnbrung kolgenàer Vrunàtnxen kür denselben smitten
unà kür àis Vnnsr àes neuen à'nrils gegenssitig nul "knxunterbietungen verliebtsten: 1. blxpeàitionsgsbûbr 11) Ots. kür

ll)t) Rgr.z 2. Ltreelcentnxs kür 1l>l> ligr. unà Rilom. 1.—1l)l>. Rilom. 0,3 (its., 101.—150. Rilom. 0,6 (its., 151.-200.

0,35 (its., 201.-300. 0,25 Ots., ^jsàer kolgsnàe Rilom. 0,2 Ots. Vis nuk Inngers Distanzen bsàsuisnàsn Rrmnssigungsn

bnttsn sick ni s notbwenàig srwisssn, um àsr in nsusstsr ^sit besonders stuck nu tkngs getretenen Vbleitung àss

sckwsilsriscksn (Zstrsiàeim^ortss nuk àis àsr Lckwsil ungünstigsten Routen sntgsgsnluwirbsn. Rerner imite àis

Vrknbrung gsxsigt, ànss Nnngels einer àvrnrtigen ltliiügung lukoige Ronburrenlirung àsr vsrsckisàsnsn sobweilsriscken

lmportroutsn unter sick sinsrssits sins noob weiter gebende ^.bsobwnckung àsr Votreiàvtnxen unà nnàsrssits ein

Wirrwarr in àsn Lietrsiàvtnriksn lu bskürckten sei, wslcker nickt siisin im Rublibum lnblrsioke Resckwsràen wne5

ruksn müsste, sonàsrn bückst wnlirsckviniieii nuck àis Vunàssizckôràsn lum Ringreiksn in àis bslüglieiien Vsrbnltnisse

vsrnninsssn würde. Vsm Vmstnnàe, ànss niebt nils sebweiloriscken Importroutsn von àsm nousn 'knriks glsiebsn

Vortbsil bnbsn, suobte mnn ànàurck Reebnung lu trngsn, ànss àis 'knxen nickt sinknck bilomstrisob verlegt werden,

sonàsrn àsn löteten 50 iviiomstern ^sàss transportes àis volle taxe àsr srstsu vistnnisstuks vorweg lugetbeilt unà

nur àsr tsxrsst untsr àis Rsstàistnnl bilomstrisck repnrtirt wirà. — Von àsm trüberen lZstreiàstnrik blr. 6 unter-

scksiàst sick àsr nsus, neben àsr Vsrsebieàenbeit àer tnxbilàung unà Repartition, nock ànàurck, ànss er nuk .VI e Ir I

lisine àwenàung tinàst. à unà kür sick recktkertigt sick wobl Irnum, àvm nus àsm lZetreiào gewonnenen Rnbrilcnts

àle nusseroràentiick nisàrigsn à'nxen, weicks sick kür ^snss nis notbwsnàig erwiesen bnben, ebenkniis ziu gewnbren.

liielu Irommvn Rücksiebtsn nuk àis sckweilsriscke Vlüiierei, àeren Ivonirurrenüknbigirsit gegenüber àsr nuslnnàisckon

bsrsits nis bsàrobt srsobsint unà nneb àsickt àer grossen Uebrxnià ibrsr Vertreter àurck Rinbslisbung von Aeiii

in àsn neuen Vstrsiàstnrit nock wsbr goknbràet wäre. — èiukoige àer nuk àsn 15. Leptswbsr 1884 srkoigten Rinkübrung

àes letzteren ist àns im ànbr 1831 veroinbnrtg Reglement kür àis Vstreiderssxpodltionsn àsr sckwei/oriscksn Vnger-
bäussr wisàer kür àns ganse blets àsr Ronkerensverwaltungen in Rrnkt getreten.

Uit àsr sobweissriscksn Rostvsrwnitung wuràs von àer Uebrsnbl àer Ronksrensvorwaltungsn vin nsusr Vertrag
bôtrskksllà àis Lexiebungsn sum Rostàisnst nbgssckiossen, bisbsi nbsr àis wicktigsts Restimmung àss ssitberigon

Vertrags», nämiick àis Festsetzung àsr àsn Rnbnsn kür àsn transport àer Rostgsgsnstnnàs über 5 Rgr. 2u leistenàen

i'intscknàigung, einer bssonàsrsu Vereinbarung vorbsbniten; àis bsxügiieben Verbnnàiungsn sinà nock niebt nbgesckiossen.

— Oie bullàesrgtblicks Verordnung bstrskkenà àis 8 tntisti!< àes W n n r o nverI< oi> r s mit àem Auslands vernninssts

Verbnnàiungsn mit àsm ickilàsxnrtoment. vis Ronksienzi snb sick niebt vsrnninsst, àsn Lsstimmungsn àsr Ver-

orànung grunàsnt/Iieb entgsgenüntrsten; sis erncktets nbsr ais ibrv Rkiiobt, àis Lunàssbsbôràen ànrnuk nukmscksnm
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zu machen, dass die Gebühr, welche mit Rücksicht auf die aus der Handelsstatistik dem Bund erwachsenden

Auslagen auf den Transitverkehr gelegt worden ist, einen Theil des letzteren auf die ausländischen Konkurrenzrouten,
welche eine derartige Belastung des Transitverkehres nicht kennen, abzuleiten geeignet sei, und dass diese Gebühr

doppelt nachtheilig wirke, weil sie ohne jede Rücksicht auf den Werth des Gutes und die Grösse der Sendung auf
1 Ct. für 100 Kgr. bestimmt sei und sonach z. B. bei Steinkohlen der Erhebung eines Transitzolles von Fr. 1 für den

Wagen gleich komme.

Die seit längerer Zeit angeregte theilweise Revision des Transportreglements konnte noch nicht
durchgeführt werden, weil das Eisenbahndepartement, obwohl seinerseits gegen die bezüglichen Änderungen sachlich keine

Einwendungen bestehen, an der gleichzeitigen Berücksichtigung gewisser anderer Wünsche, namentlich der Zulassung
des Dynamites zum Bahntransport, festhielt.

Die den Personen-, Gepäck- und Viehverkehr betreffenden Geschäfte der Konferenz waren in

diesem Jahre weder besonders wichtig noch zahlreich. Ausser der Erstellung eines neuen Reglements für
Krankentransporte und für die den im Krankendienst befindlichen Diakonissen zu gewährenden Begünstigungen hatte sich die

Konferenz nur mit Änderungen und Ergänzungen bestehender Tarife, sowie mit Anregungen und Einleitungen von

Massnahmen zu beschäftigen, deren Vollzug nicht mehr in das Berichtsjahr fällt.

Dagegen waren auch im Berichtsjahr die Betriebsfragen, welche von der Eisenbahnkonferenz behandelt

wurden, zahlreich. Mit den Bundesbehörden fanden u. A. weitere Verhandlungen statt über die geeigneten Massnahmen zur

Herbeiführung grösserer Betriebssicherheit, unter Fortsetzung der auf verschiedenen Linien des schweizerischen

Bahnnetzes begonnenen systematischen Versuche mit kontinuirlichen Bremsen; ferner über das projektirte neue Reglement für

die Militärtransporte auf den Eisenbahnen und über die zur Bekämpfung der Cholera Seitens der Bahnverwaltungen

zu treffenden Einrichtungen. Betreffend die Normalien, welche bei Neuanschaffung gedeckter Güterwagen eingehalten

werden sollen, wurden dem Eisenbahndepartement auf Grund einer Vorlage des Technikervereins Vorschläge

unterbreitet, welche die Erweiterung des Laderaums bezwecken, soweit dieselbe möglich ist, ohne die Manipulation
der neuen Wagen auf Stationen mit beschränkten Arbeitskräften allzu schwierig zu machen oder mit den bestehenden

Stationsanlagen in Kollision zu gerathen. — Was die übrigen, schon letztes Jahr erwähnten Fragen betrifft, so fand

diejenige über die Beheizung der Personenwagen ihren Abschluss in einem Gutachten des Technikervereins und einem

demselben zustimmenden Konferenzboschluss, wodurch für die direkten Bahnzüge der Übergang zur Dampfheizung

empfohlen wird. Von Aufstellung einheitlicher Normen für den Oberbau mit eisernen Schwellen wurde abgesehen,

nachdem mehrere Bahnverwaltungen bereits in grösserem Umfange solche Anlagen erstellt haben und sich hiebei das

Einwirken der Konferenz als entbehrlich erwiesen hat. Die Verhandlungen über Centralisation des Güterwagenparks
führten zu einer diesfälligen, vorläufig für ein Jahr gültigen Vereinbarung, welcher wir mit Ermächtigung des Ver-

waltungsrathes beitraten, und welcher, mit Ausnahme der Gotthardbahn, auch alle übrigen Konferenzverwaltungen

zugestimmt haben; dieselbe ist mit Neujahr 1885 in Kraft getreten, und die seitherigen Erfahrungen scheinen die

Erwartung zu bestätigen, dass hiemit der geeignete Boden für Sicherung einer möglichst vortheilhaften Ausnutzung
des Wagenmaterials gefunden sei.

Die Verhandlungen der kommerziellen Union geben keinen Anlass zu besonderen Mittheilungen.

Die Konferenz der schweizerischen Reformtarifbahnen, welcher nunmehr auch die

Westschweizerischen Bahnen beigetreten sind, hatte mehrere Angelegenheiten von Bedeutung zu behandeln. Der wichtigsten,

— 15 —

XU maoken, dass die Osbübr, wsloks mit Rüoksiobt auk à aus dsr klandelsstatistik dom Rund erwaobssndsn

Auslagen auk dsn ?ransitvsrkebr gelegt worden ist, «insu d'boil des Istxtersu auk dis auslandisoben Konkurrenxroutsn,
welobs sins derartige Relastung dss ?ransitverksbres niobt kennen, abxuleiten geeignet ssi, uud dass disss Osbübr

doppelt naobtbsilig wirke, weil sis aims jods Rüoksiobt auk dsu Vortb des Outss und dig Orösss dsr Lsndung auk

1 Ot. kür 1t)Ü Kgr. bestimmt ssi und sonaob x. il. bei Lteinkoblen dsr Krkebung sines lkransitxvlles von Or. 1 kür den

Vagon gloiob komme.

Ois seit längerer ?sit angeregte tbsilweise Revision dss ^ransportreglo ments konnte nook niobt durob-

gokübrt werden, weil das Oissnbabndspartement, obwobl ssinsrsoits gegen dis bexügliobsn Änderungen saobbob keine

Oinwendungsn bestsbsn, an der glsiobxeitigen Rerüoksiobtigung gewisser anderer Vünsobo, namentlisii der Zulassung
des O^namitss xum Rabntransport, kestbislt.

Ois dsn Rersonsn-, Oopäok- und Visbverksbr bstrsLenden Oesobäkte dsr Konkersnx waren in

diesem dabre weder besonders wiobtig nook xablreiob. Ausser der Krstsllung eines neuen Reglements kür Kranken-

transports und kür die den im Kranksndienst betindlioben Oiakonissen xu gewäbrsndön Rsgünstigungen katte siok die

Kontoren? nur mit Änderungen und Rrgänxungon ksstsksnder lariko, sowie mit Anregungen und Kinleitungsn von

Nassnabmen xu bssobäktigsn, deren Vollxug niokt mekr in das Rsriobts^abr källt.

Oagegen waren auok im ReriobtsHabr die Rstrisbskragen, weieke von dsr Oissnbabnkonkersnx bekandelt

wurden, xablreiob. Nit den Lundeskekördsn kanden u. weitere Vsrbandlungen statt über die geeigneten Uassnabmen xur

Rerbeikübrung grösserer Retriskssiokerkeit, unter Oortsetxung dsr auk versokiedonen Oinisn des sobwoixorisolion Lakn-

notxss begonnenen s^stomatisobsn Versuobe mit kontinuiriioksn Oremsen; kerner über das pro^joktirte neue Reniement kür

die Mlitärtransports auk deu Kisenbabnen und üker die xur Rekämpkung der Obolera Leiten» der Rabnvsrwaltungen

xu tretkenden Kinriobtungeo. Bstrekksnd die Kormalisn, weioke bei Keuansobakkung gedsokter Oüterwagen einnskaiteo

werden sollen, wurden dem Kisonbabndspartement auk Orund einer Vorlage des looknîkorvsroin» Vorsobläge unter-

kreitet, weioke die Krweitsrung des Oaderaums boxwsoksn, soweit dieselbe mönüok ist, okue die Manipulation
der neuen Vagon auk Ltationen mit besokränkten ^rkeitskräkten allxu sokwierin xu maoken oder mit dsn ksstekendsn

Ltationsanlanen in Kollision xu geratben. — Vas die ükrinen, sokon lstxtes dabr erwäknten Kragen ketritkt, so kand

diejenige über die Rekeixunn der Rorsonsnwanen ikren ^bsobluss in einem Outaobten des Ooolinikorvsroins und einem

demselben xustimmendsn Konkereuxbosobluss, wodurok kür die direkten Raknxüns der Übergang xur Oampkkeixunn

empkoklen wird. Von Vukstellung einbeitliobsr Kormen kür den Oberbau mit eisernen Lokwellsn wurde abgsseben,

naobdem msbrere Raknverwaltunnen bereits in nrösserem ümkange solobe àlagen erstellt baben und siok bisbei das

Kinwirken der Konkersnx als entbebrliob erwiesen bat. Oie Verbaudlunnen über Oentralisation des Oütsrwagenparks
kübrten xu einer dieskälliASn, vorläuög kür ein dabr gültigen Vereinbarung, welober wir mit Krmäobtigung des Ver-

waltungsratbes beitraten, und welober, mit ^usnabms der Oottbardbabn, auob alle übrigen Konkersnxvsrwaltungsn

xugestimmt baben; dieselbe ist mit Keujakr 1835 in Krakt getreten, und die seitberigen Krkakrungen sobeinen die

Erwartung xu bestätigen, dass biemit der geeignete Roden kür Lioberung einer mögliobst vortbsilliaktsn àusnutxuug
des Vagonmaterials gskunden sei.

Oie Verbandluvgoo der kommorxisllon Union geben keinen Vnlass xu besonderen Uittbsilungen.

Oie Konkersnx dsr sobwsixsrisobsn Rekormtarikbabnen, welober nunmebr auob dis Vest-
sobweixerisoken Rabnsn beigstreten sind, batts msbrere àgelsgenbeiten von Redeutung xu bebandeln. Osr wiebtigsten,
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nämlich des Bundesbeschlusses über die Eisenbahntarife vom 19. Dezember 1884 und der hiedurch veranlassten

Schritte, welche sich ins laufende Jahr hinüberzogen, haben wir schon im Abschnitt I dieses Berichtes erwähnt ; mit

Bücksicht auf erwähnten Beschluss erklärte das Eisenbahndepartement in Schreiben vom 29. November 1884, dass

es von getrennter "Weiterführung der seit längerer Zeit schwebenden Verhandlungen über Einbeziehung der land-

wirthschaftlichen Produkte in die zweite Stückgutklasse absehe. — Seit Erstellung der allgemeinen schweizerischen

Tarifvorschriften vom 1. Oktober 1883 sind an den hiebei wesentlich zu Grunde gelegten allgemeinen Tarifvorschriften

der deutschen Bahnen ziemlich zahlreiche Änderungen vorgenommen worden, welche zum Theil nur eine Verdeutlichung

schon vorhandener Bestimmungen gegenüber zu Tage getretenen Zweifeln oder Missbräuchen bezweckten,

zum Theil aber sachliche Änderungen enthielten, fast ausnahmslos zum Zwecke weiterer Verkehrserleichterung; die

Reformtarifbahnen einigten sich, diese Änderungen mit wenigen Ausnahmen auch für die Schweiz durchzuführen, und

zwar mittelst einer berichtigten Neuauflage der Tarifvorschriften, welche auf den 1. April 1885 in Kraft gesetzt

wurde. Der Verwaltungsrath, den wir hievon verständigten, war einverstanden und ermächtigte uns insbesondere zu

der hiemit eintretenden Versetzung aller Maschinen aus der ersten in die zweite Stückgutklasse, beziehungsweise aus

den allgemeinen Wagenladungstaxen in diejenigen des Spezialtarifs I. — Die Beziehungen zur ständigen deutschen
Tarif kommission wurden fortgesetzt, und die Nordostbahn und Centraibahn für ein weiteres Jahr um Vertretung
der schweizerischen Reformtarifbahnen in genannter Kommission ersucht. — Auf die Zeit, zu welcher die

Westschweizerischen Bahnen dem Reformsystem definitiv auch für ihren internen Verkehr beigetreten sein werden, ist

beabsichtigt, die Konferenz der Reformtarifbahnen in der allgemeinen schweizerischen Eisenbahnkonferenz aufgehen

zu lassen; inzwischen hat unsere Verwaltung dem Wunsche entsprochen, einstweilen die auf die Reformtarife bezüglichen

Geschäfte in bisheriger Weise fortzubesorgen.

Die neuen Gütertarife mit den schweizerischen Reformtarifbahnen sind nunmehr beinahe vollständig zur

Einführung gebracht. Mit den Westschweizerischen Bahneu werden einstweilen noch die früheren, auf dem 1872er

System beruhenden Tarife in Kraft erhalten, da jene den Beitritt zum Reformsystem für den schweizerischen

Verkehr noch nicht erklärt haben; aus dem Nebeneinanderbestehen von Tarifen auf Grundlagen, welche prinzipiell
stark von einander abweichen, erwachsen allerdings verschiedene Nachtheile, und ist daher zu wünschen, dass dieser

Zustand nicht mehr lange fortdaure.

Die Reformtarife der Nordostbahn mit den südwestdeutschen Bahnen, nämlich mit Baden, Elsass-Loth-

ringen, der Main-Neckarbahn, Stationen des preussischen Eisenbahndirektionsbezirkes Frankfurt, der Pfälzischen Bahn

und der Hessischen Ludwigsbahn traten am 1. Oktober 1884 in Kraft; daran schlössen sich mit 1. Dezember die

entsprechenden Tarife der Vereinigten Schweizerbahnen. Unsere neuen Tarife mit Württemberg und Bayern
gelangten am 1. Juli 1884 zur Einführung, diejenigen mit Belgien am 1. November.

Die Einführung der neuen deutsch-italienischen Gütertarife, welche wir im letzten Geschäftsbericht

als bevorstehend bezeichneten, ist noch nicht möglich geworden. Zufolge Eröffnung der Arlbergbahn trat nämlich

neben die seitherige Konkurrenzroute der Gotthardbahn, Kufstein-Innsbruck-Peri, als Subroute die Linie Bregenz-

Feldkirch-lnnsbruck, was zeitraubende Verhandlungen zur Beordnung der hiedurch geschaffenen veränderten Konkurrenzverhältnisse

nöthig machte. Es gelang, die neue Route zum Eintritt in die zwischen Gotthard und Brenner getroffenen

Vereinbarungen zu bestimmen. Da indessen wegen der niedrigen Transitantheile der Strecke Bregenz-Innsbruck,
welche für die neuen Tarife angemeldet wurden, auch in denjenigen Relationen, welche nach den Distanzverhältnissen

ausschliesslich von der Gotthardroute bedient werden sollten, neuerdings vielfache Unterbietungen der beabsich-
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nämliob dos Dundosbosoblussos über à Disonbakntarike vom 19. Do/smbor 1334 und dor bisdurob voranlasstou

Lobritto, wolobo siob ins laukonds dabr Innübsr/ogon, l,aben wir sobon im Vksebnitt I diosos Doriobtos orwäbnt; mit

Düoksiobt auk orwâbnton Dosobluss orklärte das Disonbabndspartomont in Lobreiben vom 29. Mvombor 1884, dass

os von getronntor IVsitorkübrung dor soit längerer ^oit sobwobondon Vorbandlungon übor Dinbo/iobung dor land-

wirtbsobaktliobenDrodukte in die /weite Ltüokgutklasso absoko. — Lsit DrstsIIung dor allgemoinon sobwoi/orisobon

^arikvorsobrikton vom 1. Oktober 1833 sind an àon bioboi wssontliob /u Orundo gelogtsn allgomoinon ?arikvorsobrikton

der doutsobon Dabnon /iomliob /ablroiobe ^ndorungen vorgenommen wordon, wolobo /um ?boil nnr oino Vordsut-

liobung sobon vorbandonor Dostimmungon gogonüber /u 4'age gotrotonon ^woikoln o<isr Aissbräuoksn bo/weekten,

/um 44,eil abor saoklioko Änderungen entbiolton, tost ausnabmslos /um ^wooke woitoror Vorkobrsorloivbtorung; dis

Dokormtarikdabnon oinigten siok, dioso Ändorungon mit wenigen àsnabmen auob kür dio Lobwoi/ durob/ukübron, un,!

/war mittolst oiner boriobtigton Ksuauklage dor 4^arikvorsobriktgn, wolobo au k 4 on 1. ^pril 1835 in Xrakt gesot/t
wurde. vor Vorwaltungsratb, àon wir kiovon verständigton, war oinvorstandon und ermäobtigto uns insbosondoro /u
dor biomit ointrotondon Versot/ung aller Nasobinon aus dor orston in dio /wsits Ltüokgutklasso, bo/iobnngswoiso aus

don allgomoinon ^Vagenladungstaxon in diejenigen dos 8pk/ialtariks I. — Dio Do/iokungen /ur ständigen doutsobon
Varikko m mission wurden kortgosot/t, und dio Nordostbabn und Oontralbabn kür oin weiteres-kabr um Vortrotung
dor sobwoi/orisobon Dokormtarikbabnon in gonanntor Kommission orsuobt. — ^uk dio Zeit, /u wolcbor die ^Vost-

sobwoi/orisobon Dabnon dem Rokorms^stom dokinitiv auob kür ibron intornon Verkeim bsigotrston soin worden, ist

beabsioktigt, die Konkoron/ der Dekormtarikbabnon in der allgomoinon sobwoi/erisobon Disonbabnkonkoron/ aukgolion

/u lassen; in/wisobon bat unsors Verwaltung dom V'unsebo ontsprooben, einstwoilon dio auk dio Dokormtariko bo/llg-
liobon Oesobäkto in biskorigor Voiso kort/ubosorgon.

Dio nouon Oütsrtariko mit don sobwoi/oriscben lîokorwtarikbabnon sind nunmobr boinabo vollständig /ur
Dinkllkrung gebraobt. Nit don IVsstsobwoi/orisobsn Dabnon worden einstwoilon nooli dio krüboron, auk dom 1872er

3)'stom borubonden Varilo in Krakt orbalten, da jsno don Doitritt /um Dokorms^stom kür don sollwoi/orisobon

Vorkebr noob niobt erklärt baden; aus dom I7obonoinandorbostobon von Tarifen auk Orundlagon, wolobs prinzipiell
stark von einander abwoiokon, orwaokson allordings vorsobiodono blaobtl,oilo, und ist dabor /u wllnsoben, dass diosor

Zustand niobt mobr lange kortdauro.

Dio Dokormtariko dor Xordostbabn mit don südwostdoutsobon Dabnon, nämliob mit Duden, Dlsass-Dotb-

ringen, dor Nain-Kookarbabn, Ltationon dos preussisobon Disonbalmdiroktionsbo/irkos Drankkurt, dor Dkäl/isobon Dalm

und dor blossisobon Dudwigsbabn traten am I. Oktober 1884 in Krakt; daran soblosson siob mit 1. Do/ombsr dio

entsproobondon Variko der Veroinigten Lobwoi/orbabnon. Unsere nouon Variko mit Vürtto m b o r g und Da^oru
gelangten am 1. duli 1834 /ur Dinkübrung, dio^jsnigon mit Lolgion am 1. Xovombor.

Die Dillkübrung der nouen doutsob-italisnisobsnOütortariko, wolobo wir im lot/ton Oosobäktsboriobt

als bovorstobknd bo/oiebneton, ist nook niobt mögliob geworden. ?ukolge lllrökknung dor Vrlborgbabn trat nämliob

neben dio soitborige Konkurrsn/routo dor Oottbardbakn, liukstoin-Innsbruok-Deri, als Lubrouto dio Dinio Drogen/-

Doldkirob-Innsbruok, was /oitraubonde Vorbandlungen /ur Doordnung der biedurob gosokalkenen vorändorten Konkurrenz-

vorbältnisso nötbig maobto. Ds gelang, die nouo kouto /um Eintritt in dio /wisobon Oottliard und ZZronnsr gotrokksnon

Voroinbarungsn /u bostimmon. Da indessen wogen dor niedrigen ikransitantbsilo dor Ltrooko Dregon/-Innsbruok,
wolobo kür dig neuen 4'ariks angomeldot wurden, auob in denjenigen kslationon, wolobo naob don Distan/vorbältnisson

aussobliossliob von der Oottbardrouto bedient wordon sollton, nouordings violkaobo Dntsrbiotungon dor boabsiok-
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tigten Gotthardtarife zu Tage traten, erachteten die am deutsch-italienischen Verkehr via Gotthard hetheiligten

schweizerischen Verwaltungen abermalige Verhandlungen zunächst unter sich angezeigt, um jenen Unterbietungen

thunlichst zu begegnen, was zugleich zu erneuter Erwägung der getroffenen Taxregelung für den schweizerischitalienischen

Verkehr führte. Diese Verhandlungen konnten im Berichtsjahr nicht mehr zum Abschlüsse

gebracht werden.

Wie schon unser letztjährige Bericht erwähnte, wurden von der k. k. Generaldirektion der österreichischen

Staatsbahnen im Hinblick auf die am G. September 1884 dem Betrieb übergebene Arlbergbahn zur Neubeord-

nung der Verhältnisse des Güterverkehrs Österreich-Ungarns und seiner Hinterländer mit den westlichen

Ländern weitschichtige Verhandlungen eröffnet. Auch unsere Verwaltung war berufen, an einem Theile dieser

Verhandlungen sich zu betheiligen. Sie suchte bei denselben einerseits die unvermeidliche theilweise Ablenkung des

Verkehrs, welcher bisher über Romanshorn ging, auf die der Nordostbahn weniger vortheilhafte Buchserroute auf
ein annehmbares Mass zu beschränken; anderseits war sie bemüht, die Leitung neuer Transitverkehre durch die Schweiz

worin allein die Kompensation für die erwähnte Verkehrseinbusse gefunden werden kann, thunlichst zu erleichtern.

Es würde weit über den Rahmen des gegenwärtigen Berichtes hinausgreifen, wollten wir eine vollständige
Ubersicht der gepflogenen Verhandlungen und ihrer Resultate in denselben niederlegen. Immerhin glauben wir,
aus letzteren nachfolgend wenigstens einige der wichtigsten Punkte zusammenstellen zu sollen, in Berücksichtigung
der sehr grossen Wichtigkeit, welche der Verkehr mit Österreich-Ungarn für unsere Unternehmung hat.

1. Vom Verkehr mit der Schweiz, einschliesslich der westschweizerischen
Transitstationen, behält die seitherige Lindauerroute 35°/o bei Wien, 40°/o bei Pressburg-Budapest-Szegedin etc.,

50% bei Salzburg-Linz, 55% bei Galizien, 35—771/2°/o bei Mähren, endlich 80 —100% bei Böhmen. Die über-

schiessenden Quoten, ferner der ganze Verkehr der südlichen Linien sowohl der österreichischen Staatsbahn als der

Südbahn, endlich derjenige des südwestlichen Ungarn fällt der Arlbergroute zu.

2. Mit der französischen Ostbahn, Westbahn und Nordbahn werden direkte Tarife erstellt.

Von dem aufgrund derselben sich bewegenden Verkehr werden der Route Arlberg-Schweiz-Delle je 50% zugetheilt
bei Salzburg-Wien-Budapest-Szegedin etc., bei den südlichen Linien der österreichischen Staatsbahn und der Südbahn,

ausserdem bei einem Theile von Mähren, während die deutschen Routen sich in die übrigen 50% theilen. Beim

grössern Theile Mährens beschränkt sich der Antheil der Route Arlberg-Schweiz-Delle auf 30%. Böhmen bleibt

ganz den deutschen Routen.

3. Vom Verkehr mit Südwestdeutschland war für die schweizerische Route nur eine Quote

desjenigen mit Elsass-Lothringen erhältlich, die nach den verschiedenen österreichisch-ungarischen Verkehrsgruppen

20—37%% beträgt.
4. Obige Verkehrstheilungen weiden in der Hauptsache mittelst obligatorischer alternirender Instradi

r u n g über die verschiedenen antheilsberechtigten Routen durchgeführt. Ergibt sich aus den Abrechnungen,
dass die über eine Route gegangenen Transporte die ihr zukommende Verkehrsquote nicht erreichen, so erhält sie

dafür zu Lasten der bevorzugten Route eine Geldentschädigung, entsprechend der ihr entgangenen Taxeinnahme

nach Abzug einer niedrig gegriffenen Traktionsentschädigung an die Transportroute.
5. Der Badischen Bahn ist gelungen, einen Theil der für die deutschen Routen reservirten Quoten der

österreichisch-ungarischen Verkehre mit Süddeutschland und Frankreich für die Route Bregenz-Bodensee-Kon-
stanz-Badische Bahn zu gewinnen. Im Anschluss hieran wurde mit ihr und der Verwaltung der

österreichischen Staatsbahnen eine Vereinbarung getroffen, wonach der über Lautrach-Konstanz sich bewegende Verkehr
nach Konvenienz, statt über den See, über die Landroute St. Margrethen-Rorschach-Romanshorn geleitet werden

3
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tigtsn Oottbardtariko xu tags traten, erachteten die am deutscll-italieniscben Vsrkobr via Oottbard betbeiligten
scbweixerischen Verwaltungen abermalige Verhandlungen xunäcbst noter sied angoxsigt, um jenen Ilvtsrbietungon
tlmnlicbst xu begegnen, was xugleich xu erneuter Brwägung der getrolkonen taxregelung kür den scbwoixsrisch-
italienischen Verkehr führte. Disse Verhandlungen konnten iw Berichtsjahr nicht mehr xum Vbsclrlusso

gebracht werden.

^Vis selion unser lstxtjäbrige Bericht erwähnte, wurden voo dor k. k. Oeneraldirektion der österreichischen

Ltaatsbabnen im Hinblick auk die am Lsptsmbsr 1834 dom Betrieb übergobsns rlbergbalin xur hlsulieord-

nung àsr Verhältnisse üss 0 ü t e r v e r k e b r s Ostsrreicb-IIngarns und seiosr Bintorlandor mit den westlichen

Bändern weitscbicbtigo Verhandlungen erötkoet, Vucb unsere Verwaltung war berukon, on sinew theils dieser Ver-

Handlungen sieh xu botbeiligen. Lis suchte hei donsolben einerseits dis unvermeidliche tbeilweise Vblsnkung des

Verkehrs, welcher bisher über Romanskorn ging, nut die der Hordostbabn weniger vortbeilkakte Bucbsorroute nut
ein annehmbares Nass xu beschränken; anderseits war sie bemüht, die Beitung neuer trausitverkobre durch die Lebweix

worin allein die Lompensation kür die erwähnte Verkebrseinbusss gefunden werden kann, tbunlicbst xu erleichtern.

Bs würde weit über den Rahmen dos gegenwärtigen Berichtes binausgreiken, wollten wir eine vollständige
Übersicht der gepflogenen Verhandlungen und ihrer Resultats in denselben niederlegen. Immerhin glauben wir,
aus letzteren nachfolgend wenigstens einige der wichtigsten Rankte xusammenstellen xu sollen, in Berücksichtigung
der sehr grossen V/icbtigkeit, welche der Verkehr mit Östsrreick-IIngarn kür unsere Unternehmung bat.

1. Vom Verkehr mit der Lebweix, oinscblissslich der wostscbweixeriscben transit-
Stationen, behält die seitherige Dindauerrouts 35 ^/o bei Wien, 4l)t>/o bei Rrsssburg-Ludapest-Lxogsdin etc.,

5l>"/o bei Lalxburg-Binx, 55^/o bei Oalixion, 35—77^/2^/o bei Näbron, endlich 80 — lüü^/o bei Böhmen. Die über-

scbissssnden (juoten, keiner der ganxe Verkehr der südlichen lumen sowohl der österreichischen Ltaatsbabn als der

Lüdbabn, endlich derjenige dos südwestlichen Ungarn fällt der Vrlbergroute xu.

2. Nit der kranxösiscken Dstbabn, Wsstbabn und Hordbabn werden direkte tariks erstellt.

Von dem aufgrund derselben sieb bewegenden Verkehr werden der Route Vrlberg-Lcbweix-Delle je 5ü^/o xugetbeilt
bei Lalxhurg-^Viell-Budapest-Lxogödin etc., bei den südlichen Binien der österreichischen Ltaatsbabn und der Lüdbabn,

ausserdem bei einem theile von Nähren, während die deutschen Routen sieb in die übrigen 50 ^/o theilen. Leim

grössoin theile Näbrens beschränkt sieb der Antheil der Route ^rlberg-Lcbweix-Dells auk 30 ^/o. Böhmen bleibt

ganx den deutschen Routen.

3. Vom Verkehr mit Lüdwsstdeutsc bland war kür die scbweixoriscbe Route nur eine Huoto

desjenigen mit BIssss-Botbringsn erhältlich, die nach den verschiedenen österrsicbiscb-ungarischsn Vorkehrsgruppsn

20—37^/2^/v beträgt.
4. Obige Verkehrstbeilungen werden in der Hauptsache mittelst obligatorischer altornirsndsr Instra-

dirung über die verschiedenen anthsilsborochtigten Routen durchgeführt. Brgibt sieb aus den Abrechnungen,
dass die über sine Route gegangenen transporte die ihr xukommende Verkebrscpiote nicbt erreichen, so erhält sie

dakür xu Basten der bevorxugton Route eine Osldentscbädigung, entsprechend der ihr entgangenon taxeinnabmo
nach Vbxug einer niedrig gsgriklensn traktionsentscbädiguvg an die traosportroute.

5. Der Ladiscben Bahn ist gelungen, einen theil der kür die deutschen Routen rsssrvirtsn Ouoten der östsr-

reicldsch-ungariscben Verkehrs mit Lüddeutscbland und Rrankroicb kür die Route Bregeux-Bodonseo-Ron-
stanx-BadiscbeBabn xu gewinnen. Im Anschluss hieran wurde mit ihr und der Verwaltung der

österreichischen Ltaatsbalmsn eins Vereinbarung getrotken, wonach der über Bautracb-Ronstanx sieb bewegende Verkehr
nach Ronveniönx, statt über den Lee, über die Bandroute Lt. Nargretben-Rorscbach-komanshorn geleitet werden

3
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kann, unter Überlassung des entsprechenden Taxantheils an letztere. Dabei wurde für die Landroute als Minimal-

antheil von allen in Frage stehenden Verkehren ein Viertheil ausbedungen, in der Meinung, dass, sofern das Tax-

erträgniss der über sie geleiteten Transporte diesem Minimum nicht entspricht, die Differenz in Baar auszugleichen ist.

Während die erwähnten Verkehrsvereinbarungen angebahnt wurden, hatten wir mit den V e r e i ni g t e n

Schweizerbahnen eine ergänzende Verständigung zu treffen, indem die aus jenen Vereinbarungen erwachsenden

Verhältnisse durch die zwischen den beiden Gesellschaften bestehenden, allgemeinen Verkehrsverträge nicht als

ausreichend geordnet sich darstellten. Die bezüglichen Verhandlungen zogen sich ungemein in die Länge, und erst kurz

vor Eröffnung der Arlbergbahn kam die vollständige Einigung, aus welcher wir das Wesentliche nachstehend

mittheilen, zum Abschluss:

1. An den seitherigen Bestimmungen über Theilung der via Lindau gehenden Verkehre tritt keine

Änderung ein.

2. Für den Verkehr mit dem Vorarlberg behält das Prinzip der Instradirung über die kürzeste Route

seine Geltung und findet nur d i e Neuerung statt, dass die Nordostbahn von der Pflicht entlastet wird, den Verkehr

mit Bregenz, soweit der Versender nichts Anderes vorschreibt, ausschliesslich über St. Margrethen zu leiten; neben

dieser Route wird auch die neue Trajektroute Romanshorn-Bregenz als transportberechtigt zugelassen.

3. Die über denArlberg gehenden Quoten des Verkehrs von Österreich-Ungarn mit den Stationen östlich
und nördlich der Linie Zürich-Örlikon-Bülach-Eglisau-Koblenz wird auf die Routen via Buchs und via Lautrach in

der Art ausgeschieden, dass jede Route einen bestimmten Theil desselben stets und ausschliesslich zu bedienen hat.

Dieser Ausscheidung wurde das Prinzip der kürzesten Route zu Grunde gelegt, immerhin mit den geeigneten Abänderungen,

um die Instradirungen auf Schweizergebiet thunlichst einfach und auch den Betriebsanforderungen entsprechend zu

gestalten. Von dem hienach auf Lautrach entfallenden Verkehr mit Winterthur und weiter gehen, wie vom Lindauerverkehr,

über St. Margrethen 40%, welche sich zwischen Rorschach und Winterthur wieder hälftig auf die Romanshorner-

und St. Gallerroute verlegen; im Übrigen wird dieser Verkehr über die Trajektroute Bregenz-Bodensee-

Romanshorn geleitet.

4. Die über den Arlberg gehenden Quoten des Verkehrs von Österreich-Ungarn (ausschliesslich Vorarlberg) mit

den Stationen der Linie Zürich-Örlikon-Bülach-Eglisau-Koblenz und den südlich, sowie westlich derselben gelegenen

schweizerischen Stationen, einschliesslich der westschweizerischen Transitstationen, vertheilt sich auf die Routen

Buchs-Ziegelbrücke und Bregenz-Bodensee-Romanshorn. Die Theilung findet im Grundsatze so statt, dass die letztere

Route von demjenigen Verkehr, wofür der kürzeste Weg auch fernerhin über München-Lindau führt (Salzburg-Wien-

Budapest-Szegedin etc. und nördlich), 30% der dem Arlberg zugewiesenen Quoten erhält, dagegen von demjenigen

Verkehr, dessen kürzeste Route nunmehr über Arlberg-Buchs geht, nur 10 °/o; die überschiessenden 70, beziehungsweise

90% der Arlbergquoten erhält die Buchserroute, unter Belassung der bisherigen hälftigen Theilung zwischen

Ziegelbrücke und Zürich auf die Linien via Thalweil (N. 0. B.) und Uster (V. S. B.).

5. Von dem durch die Schweiz transitirenden Verkehr zwischen Österreich-Ungarn und Frankreich etc.

werden 90% der Buchserroute überlassen und nur 10% der Route Bregenz-Romanshorn reservirt.

6. Für die unter Ziffer 4 und 5 erwähnten Verkehre behalten die Bestimmungen der kommerziellen Konvention,

wonach längere Transportrouten die kürzeste Route auszukaufen haben, ihre Geltung. Dabei wird ausdrücklich

festgesetzt, dass, wo die absolut kürzeste Route (wie z. B. für Wien-Paris) über deutsches Gebiet führt, der

Romanshornerroute als kürzester schweizerischer Route die Auskaufsberechtigung gegenüber der Buchserroute zukommt.

Hienach haben die Vereinigten Schweizerbahnen der Nordostbahn für diejenigen Verkehre, deren kürzeste Route über

München führen würde, die aber über Buchs-Ziegelbrücke-Zürich gehen, Entschädigung zu leisten. Hinwieder hat
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kann, untsr Überlassung âss kntsprsobsnàsn Vaxantlreils an lstàrs. Vabsi wuràs kür àis Vanàrouts als Minimal-

antbsil von allen in Drags stsbenàen Verksbrkn sin Visrtbsil ausbsàungsn, in àsr Meinung, «lass, sokorn «las Vax-

srträgniss àsr übsr sis gslsitstsn Vrans^orts àissem Minimum nisbt sntsxriobt, «lis Vitkerei«/ in Raar aus^ugleivbsn ist.

Wâbrenà àis srwäbntsn Verksbrsvsrsinbarungsn angsbabnt wuràsn, Kutten wir mit àsn V s r s i ni g t s n

Lsbwsi^srbabnsn eins vrgän/en«lo Vsrstânàigung /u trstksn, inàsw <lis uns ^jenen Vorsinbaruvgsn srwaobssnàsn

Verkältnisss àureb àis ^wisobsn àsn bsiàsn Vssellsebaktsn bsstsbsmlsn, allgsmsinsn Vsrksbrsvsrträge nielit als aus-

reiebsnà georànst sieb àarstslltsn. Vis bs^llgliebsu Vsrbanàlungen Mgsn sieb ungsmsin in àis Väugs, uncl srst Kur/

vor Rrölknung «lsr ^Vrlbsrgbalm kam àis vollstânàigs Rinigung, aus wslobsr wir «las Wssentliobe naobstsbenà mit-

tbsilsv, /um ^.bsebluss:

1. à àsn seitbsrigsn Restimmuugsn übsr Vbsilung àsr via Vin «lau gsksnàen Vsrkvlirs tritt ksins

ààvrung sin.

2. Rür ilsn Vsrksbr mit àem Vorarlberg bebält àas ?rin/ip äsr Instraàirung übsr àis kür/ssts Routs

ssins Vsltung unà tinàst nur à i s Rsusrung statt, «lass àis Roràostbabn von àsr l'tliebt sntlastst wirà, àsn Vsrksbr

mit Rrsgsn/, soweit àsr Vsrssnàsr nisbts ^nàeres vorsekrsibt, ausseblissslivb übsr Lt. Margrstbsn /u Isitsn; nebsn

«lisser Route wirà auob àis nsus Vrajsktrouts Romansborn-Rrsgsn/ als transportbsrsobtigt zugelassen.

3. Vis über àsn^rlbsrg gsksntlsn (juotsn àss Vsrksbrs von Östsrrsieb-Vngarn mit àsn Ltationsn östliob
unà nôràlisb àsr Vinie ^ürieb-Vrlikon-LüIaob-Rglisau-Roblsnz wirà auk àis Routen via Ruebs unà via Vautraeb in

àsr Vrt ausgssebieàen, àass )sàs Routs einen bestimmten 'l'l«eil àssselben stets unà ausseblissslivb /u bsàisnon bat.

Visssr àussobsiàung wuràs àas Rrinzip àsr kürzsstsn Routs /u Vrunàe gelegt, immsrbin mit àsn geeigneten ^bânàsrungsn,

um àis Instraàirungsn auk Lokwsizergsbist tbunliebst sinkaeb unà auob àen lZstrisbsaukoràerungen kntspreobsnà zu

gsstaltsn. Von àsm bisnaob auk Vautraeb sntkallenàsn Vsrksbr mit Wintsrtbur unà weitsr gsbsn, wis vom Vinàauer-

vsrksbr, übsr 8t. Margrstbsn 40 ^/o, wslebs sieb zwisebsn Rorsobaeb unà ^Vintsrtbur wisàsr bälktig auk àis Romans-

borner- unà 8t. Vallsrrouts vsrlsgsn; im Übrigen wirà àisser Vsrksbr übsr àis Vrajsktrouts Rrsgsnz-Roàsnsss-

Romansborn gsleitst.
4. Vis übsr àsn ^.rlbsrg gsksnàen (juotsn àss Verksbrs von Vstsrreiob-IIngarn (aussvklissslieb Vorarlberg) mit

àen Ltationsn àsr Vinis ^ürivb-Örlikon-LüIaob-lZglisau-Roblsnz unà àen sûàliob, sowis wsstlioli àsrsslbsn gslegsnsn

sobwsizsrisobsn Ltationsn, einssblissslieb àsr wsstsobweizsriseksn Vransitstationsn, vertbsilt siob auk àis Routsn

lZuvbs-Aisgelbrüoks unà Rregsnz-Roàsnsss-Romansborn. Vis Vbeilung tinàst im Vrunàsatzs so statt, àass àis letztere

Route von àsm^snigsn Verkebr, wokür àsr kürzeste Weg aueb kernerbin über Mûnsben-Vinàau kübrt )8aI/.burg-Wien-

Luàapest-Lzegsàin sto. unà nôràlieb), 30 ^/o àsr àem ^.rlbsrg zugswissensn (juoten erbält, àagsgsn von àsm)snigsn

Vsrksbr, àsssen kürzeste Routs nunmsbr über àlbsrg-Luobs gebt, nur 10 ^/o; àis llbsrsobissssnàsn 70, bszisbungs-

wsiss 00 6/o àer àlbsrg<zuotôn erbält àis Luobssrroute, unter Lslassung àsr bisbsrigsn bälktigsn Vbeilung zwisebsn

^isgslbrlloks unà ?üri«;b auk àis Vinisn via Vkalwsil (H. V. R.) unà üstsr (V. 8. L.).
5. Von àsm àureb àis Lebweiz transitirsnàsn Vsrksbr ^wisobsn Österreiok-Ilngain unà lkrankrsivb ste.

wsràsn 90 ^/o àsr Luvbssrrouts übsrlasssn unà nur 10 ^/o àsr Route Rrsgsnzi-Romansborn rsssrvirt.

6. Rllr àis unter ^itksr 4 unà 5 srwäbntsn Verkebrs bsbaltsn àis Rsstimmungsn àsr kommsr^iellen Konvention,

wonaob längere Vransgortrouten àis KUrxvsto Routs aussukauken babsn, ikrs Vsltung. Dabei wirà ausàrûok-

lieb festgesetzt, àass, wo àis absolut kürzeste Route (wls x. R. kür 'Wien-Raris) über àeutsebss Vsbist kübrt, àsr

Romansbornerroute als kürzester sebwsi^eriseber Routs àis àskauksbereoktigung gsgenübsr àsr Ruobssrrouts Zukommt,

llisnaob babsn àis Vereinigten Lvbwàsrbabnsn àsr Xoràostbabn kür àis)emgsn Vsrksbrs, àsrsn kür^ests Routs übsr

Münvben kübrsn wuràs, àis aber übsr Ruobs-Aisgslbrüeks-Mrieb gsbsn, Rntsvbâàigung 2u leisten. Ilinwisàsr liat
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die Nordostbahn von den der Romanshornerroute reservirten Verkehren, soweit dafür die kürzeste Route über

Buchs geht, die Vereinigten Schweizerbahnen auszukaufen, nach konventionsgemässer Entschädigung für die

Mehrtraktion, welche sie bei Leitung über Lindau- beziehungsweise Bregenz-Winterthur, statt über Buchs-Zürich zu

leisten hat.

7. Die erwähnten Entschädigungen entfallen für diejenigen Transporte, welche zunächst nur nach Romanshorn

beziehungsweise Buchs gehen und dort mit neuen Frachtbriefen zum Weiterversandt gelangen, auch wenn auf letzteren,

gemäss den über die Grenzlagerhäuser getroffenen Vereinbarungen oder zufolge besonderer Reexpeditionstarife, deren

Aufstellung wir uns für Romanshorn vorbehalten haben, nur die aus den direkten Tarifen auf die Reststrecken

entfallenden Theilfrachten erhoben werden. Mit Rücksicht hierauf, und um dem Romanshorner-Lager h aus
seine bisherige Bedeutung thunlichst zu sichern, haben wir der Romanshornerroute von allen österreichisch-ungarischen

Verkehren mit Zürich und weiter eine Quote und zugleich das Recht ausbedungen, die dort eingelagerten Waaren

zu den Resttaxen der direkten Tarife weiter zu expediren.

8. Die Nordostbahn wahrt sich das Recht zur Gewährung ermässigter Reexpeditionstarife ab Romanshorn,

selbstverständlich innert der von den Arlbergverbänden jewoilen vereinbarten Schranken. Hinwieder räumt sie

Buchs die Befugniss zur Bildung adäquater Tarife ein, nähere Vereinbarung im einzelnen Fall immerhin vorbehalten.

9. Die Nordostbahn ist berechtigt, denjenigen Verkehr, welcher der Linie Lautrach-Bregenz-Trajekt-Romans-

horn zukommt, nach Konvenienz auch über St. Margrethen zu leiten, unter kilometrischer Verlegung der auf

erstere Linie entfallenden Frachten auf letztere.

Mit Ausführung der vorstehend resumirten Arlbergvereinbarungen wurde im Berichtsjahr begonnen. Auf

Eröffnung der Arlbergbahn wurden neue Getreidetarife zwischen dem grösseren Theile von Österreich-Ungarn

und der Schweiz in Kraft gesetzt. Am 1. November 1884 folgten Weintarife für die Ost- und Centraischweiz.

Die weitere Tarifbildung zog sich ins laufende Jahr hinüber und deren vollständige Durchführung, sowie auch die

gehörige Beordnung der einschlägigen, äusserst verwickelten Instradirungs- und Abrechnungsverhältnisse wird
voraussichtlich noch bedeutende Zeit beanspruchen. — Inzwischen haben wir als geboten erachtet, die getroffenen

Verabredungen, soweit sie die Verkehrstheilung auf Schweizergebiet und die Reexpeditionsverkehre betreffen, auf Ende

1885 wieder zu künden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass den Auskaufsbestimmungen zu Gunsten der

Romanshornerroute zufolge der Grundsätze, nach denen die Arlbergtarife gebildet werden, nicht die seinerzeit von uns

vorausgesetzte Bedeutung zukommt, und ausserdem über die Stellung der Reexpeditonsverkehre zu den direkten Verkehren

Seitens der österreichisch-ungarischen Verwaltungen Ansichten und Begehren zu Tage traten, welche von den zwischen

den schweizerischen Bahnen geltenden und auch jenen Verabredungen zu Grunde liegenden Ansichten sehr abweichen.

Es erhellt aus dem Mitgetheilten, dass die Trajektroute Bregenz-Romanshorn für den Verkehr

zwischen Ôsterrçich-Ungarn und der Schweiz von wesentlicher Bedeutung geworden ist. Wir haben daher bald nach

Eröffnung der Arlbergbahn für Inbetriebsetzung der im letztjährigen Bericht angekündigten Trajekteinrichtung gesorgt
und verwenden dafür zwei neu erstellte, eigene Trajektkähne, nachdem unsere Anregung bei der kgl. bayerischen

Generaldirektion, uns dafür einen Theil des bisher auf der Gemeinschaftsroute Lindau-Romanshorn beschäftigten

Transportmaterials miethweise zu überlassen, ohne Erfolg geblieben ist. Die k. k. Generaldirektion der österreichischen

Staatsbahnen fand sich durch den guten Erfolg, welchen unsere Trajekteinrichtung hatte, bestimmt, ihrerseits ebenfalls

an der Gütertrajektirung zwischen Bregenz und Romanshorn theilzunehmen, und wir trafen daher mit ihr, um eine

nachtheilige Konkurrenzirung der beiderseitigen Trajekteinrichtungen unter sich zu verhüten und eine rationelle

gemeinschaftliche Verwerthung derselben zu ermöglichen, kurz nach Ablauf des Berichtsjahres, unter Zustimmung

unsers Verwaltungsrathes, die erforderliche Vereinbarung.
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<l!o Rordostbài von don dor Romansbornerroute resorvirtsn Verkobron, soweit dakür dis kürzeste Routs über

Bucbs gebt, dis Vereinigten Lckwàerbabnen aus/ukaukon, nach konvontionsgewässor Rntscbädigung kiir dis Nskr-

traktion, welche sis bei Leitung über Lindau- beziehungsweise Lrsgen?-XVinterthur, statt über Bucbs-^ürick ?u

Isistsu bat.

7. Ris erwähnten Rntscbädigungen enttälleu kür diejenigen Rransporte, welche Zunächst nur nach Roman shorn

beziehungsweise Bucbs geben und dort mit neusn Rracbtbriokon ?um IVeiterversandt gelangen, auch wsnn auk letzteren,

gemäss den über dis Llron?lagorbäusor gstrotkenon Vereinbarungen odsr ?ukolgs besonderer Resxpeditionstarike, dsrsn

Aufstellung wir uns kür Romansborn vorbehalten haben, nur dis nus dsn direkten Rarikon auk dis Reststrockon ont-

fallenden Rhoilkracbton srboben worden. Nit Rücksicht hierauf, und uni dem Romanshornor-Lagorbaus
soins bisherige Bedeutung tbunlicbst ?u siebern, babsn wir dsr Romansbornerroute von allen östorroickisc.h-ungarischsn

Verkehren mit Zürich und weiter eins (juots und /.ugloiolr das Recht ausbedungen, die dort eingelagerten ^Vaaren

?u dsn Lesttaxsn dsr direkten Runko weiter ?u expedirsn.
8. Rio Rordostbabn wabrt sieb das Reckt ?ur Rewälirung srmässigter Rsexpsditionstarike ab Romans-

born, selbstverständlich innsrt der von den àlbergverbândsn jswoilsn vereinbarten Lcbranksn. Hinwieder räumt sie

Bucks die Lekugniss ?ur Bildung adäquater Ranks sin, nähere Vereinbarung im ein?elnen Rall immerhin vorbehalten.

9. Ris Rordostbabn ist berechtigt, denjenigen Vorkobr, welcher dsr Rinis Lautrach-Bregsn?»Rrajskt-Romans-

dorn zukommt, nack Ronvonionz auoli über Lt. Aargrotben ?u leiten, unter kilometrischer Verlegung dsr auk

orstsrs Rinis sntkallsndsn Brachten auk letztere.

Mt Ausführung dsr vorstellend resumirtsn Vrlbsrgversinbarungen wurde im Berichtsjahr begonnen. àk
Rröiknung der .>.rll>orgbal>n wurden nsus Rstreidotariks zvvisobon dem grössoron Riieile von Österreicb-Rngarn

und dsr Lobwoiz in lirakt gesetzt. /Vm 1. November 1884 kolgton 'Wsintariks kür dis Ost- und Rentralscbwei?.

Ris wsitsrs Rarikbiidung zog sick ins lautende dabr hinüber und dsrsn vollständige Rurolikübrung, sowie auck dis

goliörigo Lsordnung dsr oinsoblägigon, äusserst vsrwickslton Instradirungs- und Nbroolinungs Verhältnisse wird vor-

aussicktlick nock bedeutende /eil beanspruchen. — Inzwischen haben wir als geboten oracktst, dis getrolkenen Ver-

abredungsn, soweit sis die Vorkehrsthoilung auk Lcbweizergobiet und dis Reexpeditionsverkebre betrskken, auk Rode

1885 wieder zu künden, nackdsm sick herausgestellt hatte, dass dsn Vuskauksbostimmungen zu Runsten der Romans-

hornerrouts zukolgs dsr Rrundsätze, nack denen die Nrlbergtarike gebildet werden, nickt dis seinerzeit von uns voraus-

gesetzte Bedeutung Zukommt, und ausserdem über die Ltellung der Reexpsditonsverkebre zu dsn direhten Verkehren

Leitens der östsrreickisck-ungarisckön Verwaltungen Ansichten und Legckrsn zu Rage traten, wslcke von den zwischen

dsn schweizerischen Lahnen geltenden und auck jenen Verabredungen zu Rrunde liegenden àsickten sehr abwsicksn.

Ls erhellt aus dem Abgetheilten, dass dis Rrajektroute Bregenz-komansborn kiir den Verkehr

zwischen Rstsrrtzick-Rngarn und der Lckwei/ von wesentlicher Bedeutung geworden ist. Vbr haben daher bald nack

Rrötknung dsr àlborgbabn kür Inbetriebsotiiung der im làtjâkrigen Beriobt angekündigten Rra^jekteinricktung gesorgt
und verwenden dakür ziwoi neu erstellte, eigene Rrajsktkäbne, nackdew unsere Anregung bei der kgl. bayerischen

Ronsraldirektion, uns dakür einen Rbeil dos bisher auk dsr Remsinscbaktsroute Rindau-Romansborn boscbäktigton

Rransportmaterials miethweise 2U überlassen, ohne Rrkolg geblieben ist. Oie k. k. Reneraldirsktion der österreichischen

Ltaatsbabnon kand sieb durch dsn guten Rrkolg, welchen unsers RraHoktsiuricIitung hatte, bestimmt, ihrerseits ebenfalls

an der Rütertra^sktirung Zwischen Bregens und komansborn tksil^unckmen, und wir traksn daher mit ihr, um eins

nacbthoiligo Ronkurrenckung der beiderseitigen Rrajskteinricktungen unter sieb ^u verhüten und eins rationelle

gemeinschaftliche Verwerthung derselben 2u ermöglichen, Kur? nack /cklauk des Berichtsjahres, unter Zustimmung

unsers Verwaltungsratbes, dis orkordorlicbo Vereinbarung.
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Die Einrichtung des direkten Personenverkehrs über die A r 1 h e r g h a h n erforderte vielfache

Verhandlungen, die zum Theil ihren Abschluss noch nicht gefunden haben. Ihrer geographischen Lage nach musste die

neu eröffnete Linie ausser für den Nachbarverkehr Schweiz-Österreich auch für den Verkehr von Südwestdeutschland

mit Österreich, hauptsächlich aber für den internationalen Verkehr zwischen Österreich und Frankreich in Betracht

kommen. Die Bestrebungen der schweizerischen Bahnen waren daher vor Allem auf eine Zugsverbindung zwischen

Wien und Paris gerichtet, die sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit als des Comforts mit der nähern und die Hauptstädte

München, Stuttgart, Karlsruhe und Strassburg berührenden Verbindung zu konkurriren im Stande sein sollte.

Sie führten zunächst zu einer Verständigung zwischen uns und den Vereinigten Schweizerbahnen über die direkte

Durchführung eines Schnellzugs zwischen Buchs und Zürich, beziehungsweise Basel, ohne Personal- und Wagenwechsel

zwischen Buchs und Basel und ohne Maschinenwechsel zwischen Sargans und Zürich über die linksufrige Zürichseebahn.

Diese Vereinbarung beruht hinsichtlich der Leistungen für den fraglichen Zug Seitens der beiden Verwaltungen wie der

Einnahmen wesentlich auf dem Vertrag vom Jahr 1878 über die Theilung des Personenverkehrs zwischen Zürich

und Ziegelbrücke und würde mit diesem Vertrag dahinfallen. Während auf den schweizerischen Bahnen sonach für

die thunlichst schnelle und vortheilhafte Führung des Zugs vorgesorgt war, haben sich die Erwartungen, die wir

bezüglich der Ausführung desselben von österreichischer Seite hegten, noch nicht in vollem Umfange erfüllt. Erstlich

unterblieb die in Aussicht genommeue separate Führung des Zugs auf der Strecke Wien-Salzburg; der Arlbergzug

wurde bisher mit dem Zug über München gemeinschaftlich geführt. Bei der dermaligen Fahrtordnung des letztern

bedeutet dies eine Verlängerung der Fahrzeit über den Arlberg um etwa zwei Stunden; doch soll diese in der Folge

mittelst Späterlegung der Abfahrtszeit in Wien (beziehungsweise Paris) für beide Züge ausgeglichen werden. Sodann

ist es im Berichtsjahre nicht möglich geworden, den fraglichen Zug mit durchgehenden Wagen, insbesondere mit Schlafwagen,

auszurüsten; die Wagen gehen vorläufig beiderseits nur bis Basel. Selbstverständlich dient der fragliche Zug auch

dem Zwischenverkehr, und wir haben die Wahrnehmung gemacht, dass er für diesen in viel umfänglicherm Masse

benützt wird, als für den internationalen Verkehr. Die [nächste Zeit wird lehren, ob dadurch nicht eine Verschiebung

der Frequenzverhältnisse auf den beiden Routen Zürich-Ziegelbrücke entsteht, die der Revision des obenzitirten

Vertrags rufen muss.

Die Personentarifverhältnisse für den österreichisch-schweizerischen und österreichisch-französischen Verkehr

via Arlberg sind geordnet; die dadurch gerufene Revision und Ergänzung derjenigen auf der Route via Bodensee

hat ihren Abschluss noch nicht gefunden. Ebensowenig ist es möglich geworden, die Tarife für den Personenverkehr

Österreich-Südwestdeutschland via Arlberg fertig zu stellen. Die vielen konkurrirendon Routen machen eine allseitig

befriedigende Ausgleichung der verschiedenen Interessen in diesem Verkehre schwierig; jedenfalls aber werden die

Preise der Route über Basel-Zürich-Buchs, als der längsten, eine sehr beträchtliche Reduktion erfahren müssen, wenn

sie gegenüber den kürzern Linien über Aschaffenburg und Triberg-Konstanz konkurrenzfähig erhalten werden wollen.

Als neues Verkehrselement erscheinen seit Eröffnung der Arlbergbahn auf den schweizerischen Bahnen die

Viehtransporte, speziell die Schaftransporte, in ganzen Zügen aus Österreich nach Frankreich. Mit der konkur-

rirenden süddeutschen Route ist diesfalls die Vereinbarung getroffen worden, dass von diesen Transporten 60 °/o der

Arlbergroute — ausschliesslich via Buchs-Zürich — und 40°/o der süddeutschen Route zufallen. Hiebei hat die Arlberg-
route die bestehenden Taxen der süddeutschen Route annehmen müssen, die, bereits ermässigt, der letztern, die ohnehin

für diese Transporte zumeist die längere ist, nur ein sehr bescheidenes Benefice übrig lassen. Zur Zeit gehen

diese Transporte, weil die deutsche Route durch ein Durchfuhrverbot geschlossen ist, ausschliesslich durch die Schweiz

und zwar jeweils in geschlossenen Extrazügen.
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Vis Rinriobtung des direkten Rersonenvsrkebrs über dis Vrlbsrgbabn erforderte vielkaebe Ver-

bandlungon, die zum Vbeil ibren Vbsobluss noob niobt gokumlen babon. Ibrer geograpbisoben Vage naob musste ci is

usu erökknste Vims ausser kür den Isaobbarvsrkebr Lobweiz-Östsrreiob auob kür clen Vorkebr vou Lüdwsstdsutsobland

mit Üsterreiob, bauptsäobliob aber kür cisn internationalen Verkeim zwisoben Ostsrreiob und Rrankreiob in Vetraobt

kommen. Vie Vsstrsbungen lier sebweizerisobon Vabnen waren dabsr vor Vllem auk e!us ^ugsvorbindung zwisolien

Wien und Raris gsriobtst, die sowobl binsioktliob der Lobnelligkeit als ciss Vomkorts mit clsr näbsrn und die Haupt-

städto Nünoben, Ltuttgart, Rarlsruliv uud Ltrassburg bsrübrenden Verbindung' zu konkurriren im Ltands sein sollte.

Lie kübrten zuuäobst zu einer Verständigung zwisoben uns uud den Vereinigten Lobweizerbabnen über die direkte

Vurobkübrung eines Lobnellzugs zwisoben öuobs und 2lüriob, bezisbungswsiss Vasel, olins Rersonal- und Wagenweobsel

zwisoben Vuobs und Vassl und olins idaselunenweebsel zwisoben Largans und ^üriob über die linksutrigs /üriobseebabn.

Diese Vereinbarung berubt binsiobtliob der Veistungsn kür den kragliobsn ^ug Leiten« der beiden Verwaltungen wie der

Rinnabmen wsssntliob auk dem Vertrag vom dabr 1373 über die Vbeilung des Versonenverkobrs zwisoben l^üriob

und /iegelbrüoke und würde mit diesem Vertrag dabinkallen. Wäbrsnd auk den sobweizerisoben Vabnen sonavb kür

die tbunliebst sebnslls und vortbsilbakte Vübrung des Zugs vorgesorgt war, kaben sieb die Rrwartungsn, die wir

bszllgliob der ^uskübrung desselben von österrsiebisobsr Leite begtsn, noob niobt in vollem kirn länge erküllt. Rrstliob

unterblieb die in Vussiobt genommene separate bllbrung des ^ugs auk der Ltreoks Wien-Lalzburg; der àrlbergzug
wurde bisber mit dem ^ug über .Vünelcsn gsmsinsobaktliob gskübrt. Lei der dermaligsn Ralirtordnung des letztorn

bedeutet dies sine Verlängerung der Vabrzoit über den cVrlkerg um etwa zwei Ltunden; doob soll diese in der bolgv

mittelst Lpätsrlsgung der Vbiabrtszeit in Wien (bezisbungsweise Raris) kür beide idügs ausgsglivbsn werden. Lodann

ist es im öeriobtsjabre niobt mögliob geworden, den kragliobsn l6ug mit durobgebendsn Wagen, insbesondere mit Loblak-

wagen, auszurüsten; die Wagen geben vorläuüg beiderseits nur bis Vassl. Lslbstverständliob dient der kragliobs ^ug auob

dem ^wisebenverkebr, und wir baben die Wabrnebmung gemaobt, dass er kür diesen in viel umkänglioberm Uasse

bsnützt wird, als kür den internationalen Vsrkebr. Vie 'näebste Zeit wird lsbren, ob dadurob niobt sine Vsrsokisbung

der Rrec^uenzverbältnisss auk den beiden Routen ^üriob-^isgelbrüoks entstsbt, die der Revision des obenzitirtsn Vor-

trags ruksn muss.

Vie Rersonentarikverbältnisss kür den österreiobisob-sobweizerisoben und österrsiobisob-kranzösisoben Vsrkebr

via zVrlberg sind geordnet; die dadurob geratene Revision und Ergänzung derjenigen auk der Route via Vodonsss

bat ibren àbsobluss noob niobt gekundov. Rbensowenig ist es mögliob geworden, die Va rite kür den Rsrsonenvsrkebr

Österreiob-Lüdwestdeutsobland via àlberg fertig zu stellen. Vie vielen konkurrirendon Routen maoben eins allseitig

befriedigende Vusgleiobung der versobisdenen Interessen in diesem Verkebre sobwisrig; jedenfalls aber werden die

Rreise der Route über Vassl-^üriob-Vuoks, als der längsten, eine sebr bsträobtlivbs Reduktion erkabren müssen, wenn

sie gegenüber den kürzern Vinien über ^sobakkenburg und Vrikerg-lkonstan/ Konkurrenz.täliig erkalten werden wollen.

àis neues Vsrksbrsolsment ersobeinen seit Rrötknung der rkrlbergbabn auk den sobweizerisoben Labnen die

Viebtransporte, speziell die Lobaktransports, in ganzen ^ügen aus Österreiob naob Rrankreiob. Nit der konkur-

rirenden süddeutsoben Route ist dieskalls die Vereinbarung gstrotken worden, dass von diesen Vraosportsn Kt> ^/o der

ckrlkergroute — aussobliessliob via Vuobs-^ürivb — und 1t>^/o der süddeutsoben Route zufallen. Iliebei bat die /Vrlberg-

route die bestebenden Vaxen der süddeutsoben Route annebmen müssen, die, bereits ermässigt, der letztern, die obnv-

bin kür diese Vransporte zumeist die längere ist, nur ein sebr besobeideoes Lonetios übrig lassen, ^ur ^eit geben

diese Vransporte, weil die deutsobe Route durob ein Vurobkubrverbot gesoblosssn ist, aussobliessliob durob die Lobweiz

und zwar jeweils in gesoblossenen Rxtrazllgen.
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Bei diesem Anlasse mag auch Erwähnung finden, dass das Abrechnungswesen im direkten

österreichischungarisch-schweizerischen Güterverkehr, das seit zwanzig Jahren von unserer Verwaltung besorgt wurde, mit der

Eröffnung der Arlbergbahn auf Verlangen der Generaldirektion der Österreichischen Staatsbahnen an diese

übergegangen ist.

Von andern Massnahmen im Personenverkehr erwähnen wir : a) Die "Wiederausgabe von Güter-

zugsbilleten (mit ermässigten Taxen) auf den Linien der ehemaligen Nationalbahn, die in den betreffenden Konzessionen

zwar vorgesehen ist, vor Übergang derselben an die Nordostbahn aber bereits sistirt worden war. b) Die

Ausdehnung des Ausgaberayons der kombinirbaren Billete auf das Netz der Westschweizerischen Bahnen und eine

allgemeine Herabsetzung der Preise derselben, wodurch diese Billete an Verwendbarkeit für das Publikum wesentlich

gewinnen. Leider fehlt unter den Partizipanten an dieser Einrichtung immer noch die Gotthardbahn, deren

Verwaltung sich bis jetzt nicht entschliessen konnte, derselben ohne erschwerende, den Werth ihrer ßetheiligung allzu

sehr in Frage stellende Bedingungen beizutreten, c) Die gewohnte Reihe von Tarif-Umarbeitungen und -Ergänzungen

ohne hervorragende Bedeutung.

Aus Anlass der Eröffnung der Arlbergbahn haben wir uns auch veranlasst gesehen, den voraussichtlichen

Einfluss der eintretenden Veränderungen in der Verkehrsleitung auf die Aufgabe und die Frequenz unseres Lager-
hauses in Romanshorn einer eingehenden Erörterung zu unterziehen. Angesichts der verstärkten Konkurrenz

weiterer ähnlicher Anstalten mit niedrigem Tarifen und des Umstauds, dass die geographische Situation des Lagerhauses

durch die Arlbergbahn ungeachtet der gleichzeitig eröffneten Trajektanstalt eine ungünstigere geworden ist als

früher, sowie mit Rücksicht darauf, dass seit längerer Zeit das Getreidegeschäft den Lagerhäusern behufs Spesen-

ersparniss thunlichst fern zu bleiben trachtet, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass der frühere, ziemlich hohe

Tarif unseres Lagerhauses erheblich ermässigt werden müsse, wenn demselben eine gewisse Frequenz und damit ein

etwelcher Einfluss auf den Verkehr gewahrt werden wolle. Wir haben diese Tarifermässigung ins Werk gesetzt,

obschon wir uns daraus für das Lagerhaus selbst direkt keinen Gewinn versprechen und uns zufrieden geben müssen,

fortan den Nutzen desselben mehr in der Unterstützung des Verkehrs über Romanshorn, als in dem direkten Ertrag
des in diesem Institute angelegten Kapitals zu suchen.

Im Hinblick auf die chronischen Defizite der Unternehmung Effretikon-Wetzikon-IIinweil und den

völligen Mangel einer Aussicht auf eine spätere nachhaltige Besserung haben wir uns veranlasst gesehen, gegenüber dem

leitenden Ausschusse auf eine definitive Beordnung unserer gegenseitigen Beziehungen zu dringen. Die daherigen

Verhandlungen führten zu einem Vertrage über Abtretung der Linie an die Nordostbahn. — Der Abschluss dieses

Geschäftes fällt aber erst in das Jahr 1885 und wird den Gegenstand einer speziellen Vorlage an die diesjährige ordentliche

Genoralversammlung der Aktionäre bilden.

Durch Vertrag vom 11. April 1874 hat unsere Gesellschaft den Betrieb der Linie Sulgen-Bischofszell-
Gossau auf die Dauer von 10 Jahren und gleichzeitig die Verpflichtung übernommen, nach Ablauf der 10 jährigen

Betriebsperiode der Unternehmung Sulgeu - Gossau zum Zwecke der Rückzahlung eines Obligationenkapitals von

Fr. 1,500,000, den gleichen Betrag in Nordostbahnobligationen, 15 Jahre lang unaufkündbar, mit Semesterzins,
al pari zur Verfügung zu stellen, in der Meinung, dass die Nordostbahngesellschaft für diesen Betrag sammt Zinsen

zu 4x/2°/o Kreditorin der genannten Unternehmung werden sollte. Der Pachtvertrag erreicht seine Endschaft erst

Anfangs Juli 1886, während das erwähnte Obligationenkapital schon im Jahre 1885 zur Rückzahlung fällig wird.
Die Geschäftsführung der Eisenbahngesellschaft Sulgen-Gossau ist desshalb zum Zweck einer antizipirten Auslieferung
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Rsi diesem Anlasse mag aueb Rrwäbnung finden, dass das Kbreobnungswossn irn direkten österreiebiseb-

ungarisvb-svbweicsrisobon dütorvorkebr, das seit cwancig dabren von unserer Vorwaltung besorgt wurde, mit der

Rrölknung der àrlbergbabn auk Verlangen der dsneraldirektion der dsterreiobisebsn Ltaatsbabnen an diese über-

gegangen ist.

Von andern Nassnabmen im Rersononverkobr orwäbnsn wir: a) vie ^Viederausgabe von dütsr-

cngsbilloten (mit ermässigten Raxen) auk den Rinien der ebomaligen Rationalbabn, die in den betretenden Ronces»

sionen cwar vorgesobon ist, vor Übergang derselben an die Rordostbabn aber bereits sistirt worden war. ö) Die

^usdobnung des Rusgaboraxons der kombinirbaren tüllsto auk das Vet/ der >Vestsebweicerisoben Labnon und eins

allgemeine Herabsetzung der Rroise derselben, wodnrob diese Rilleto an Verwendbarkeit kür das Publikum wesont-

lieb gewinnen. Insider ksblt unter den Rarticipanten an dieser blinrielitung immer noob die dottbardbabn, deren

Verwaltung sieb bis Hetct niobt entsebliesssn konnte, derselben obne ersobwsrende, den ^Vertl» ibrer lietbeiligung allcu

sebr in Drags stellende Redingungon beîcutreten. e) Die gswobnte Reibe von tarik-IImarbeitungon und -Rrgäncungen

obne bervorragends Redeutung.

Rus ànlass der Rrötknung der Rrlborgbabn baben wir uns auob veranlasst gesebsn, den voraussiobtlieben

Rintluss der eintretenden Veränderungen in der Verkebrslsitung auk die Vukgabe und die Dreczuenc unseres Rag er-
bauses in Romansborn einer eingebenden Rrörtorung cu untercioben. Rngssiebts der verstärkten Ronkurronc

weiterer äbnlivbsr Anstalten mit niedrigern I'ariken und des Rmstands, dass die goograpbisvbe Situation des Rager-

bauses dureb die ^rlbergbabn ungeaebtet der gloiobceitig erötknsten 'l'ra^vktaustalt eine ungünstigere geworden ist als

trüber, sowie mit Rüeksivbt darauk, dass seit längerer l?eit das detreidegesobäkt den Ragorbäusern bebuks Lpesen-

ersparniss tbunliebst kern cu bleiben traobtet, sind wir cu der Überzeugung gelangt, dass der krübers, ciowlieb bobs

I'arik unseres Ragorbauses erbsblieb ermässigt werden müsse, wenn demselben eins gewisse Rro^usnc und damit ein

etwelober Rinkluss auk den Verkebr gewabrt werden wolle. IVir baben diese larikermässigung ins >Verk gesetzt,

obsebon wir uns daraus kür das Ragerbaus selbst direkt keinen dewinn versprovben und uns cukriedsn geben müssen,

kortan den Rutcon desselben mebr in der Unterstützung des Verksbrs über Romansborn, als in dem direkten Rrtrag
des in diesem Institute angelegten Kapitals cu sueben.

Im Ilinbliek auk die olironiseben Deficits der llnternobmung Rkkrotikon-VVstcikon-lIin weil und den

völligen Nangel einer Russiebt auk eine spätere naebbaltigo Resserung baben wir uns veranlasst geseben, gegenüber dem

leitenden àssobusss auk eins definitive Leordnung unserer gsgonseitigen Recisbungon cu dringen. Die daberigen

Verbandlungsn kübrtsn cu einem Vertrage über Abtretung der Rinie an die Vordostbabn. — Der Rbsobluss dieses

dosebäktos källt aber erst in das dabr 1885 und wird den degenstand einer speciellen Vorlage an die dies^äbrigo ordent-

liebe donoral Versammlung der Aktionäre bilden.

Dureb Vertrag vom II. Rpril 1874 bat unsere dosollsobakt den Rotrieb der Rinie Lulgen-Risoboks cell-
dossau auk die Dauer von 1t) labren und gloiobceitig die Verptliebtung übernommen, naob Rblauk der 18 ^übrigen

Lstriebsperiode der Rnternebmung Lulgou - dossau cum ^weeks der Rückcablung eines dbligationsnkapitals von

Dr. 1,588,88V, den glsiebsn Retrag in Rordostbabnobligationen, 15 dabro lang unaulkündbar, mit Lemostorcins,
al pari cur Verkügung cu stellen, in der Dloinung, dass die Rordostbabngosollsebakt kür diesen Retrag sammt Zinsen

cu 4Ü2^/o Rrsditorin der genannten Ilntornebmung werden sollte. Der Raebtvertrag errsiebt seine Rndsobakt erst

Rnksngs duli 1886, wäbrsnd das erwäbnte dbligationenkapital svbon im dabro 1885 cur Rllekcablung källig wird.
Die dosvbäktskübrung der Risenbabngsssllsebakt Lulgen-dossau ist dessbalb cum 2weok einer anticipirten Vuslisksrung
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der ihr zur Verfügung zu stellenden Obligationen mit uns in Verhandlungen getreten. Dieselben sind erst im laufenden

Jahre zum Abschlüsse gelangt, haben aber statt zu einem Darleihen zu einem Kaufvertrage geführt, durch welchen

die Nordostbahngesellschaft die Linie Sulgen-Gossau zu Eigenthum übernimmt. Die Genehmigung dieses Vertrages

wird ebenfalls ein besonderes Traktandum der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre bilden.

Der im letztjährigen Geschäftsbericht erwähnte Anstand betreffend die in Folge Einführung der Gotthardbahn
in den Bahnhof Luzern nothwendig gewordene neue Repartition der Baukapitalzinse dieses Bahnhofes auf die

denselben benutzenden Unternehmungen hat durch einen Vergleich seine Erledigung gefunden. Inhaltlich des letztern

werden künftig sowohl die Baukapitalzinse als die Betriebs- und Unterhaltungskosten von allen mitbenutzenden

Verwaltungen pro rata der von jeder derselben ein- und ausgeführten Lokomotiv- und Wagenachsen getragen.

Von Seite des Verwaltungsrathes der Zürichsee-Gotthardbahn ist uns der Vertrag vom 14. August 1878

betreffend Mitbenutzung der Station Pfäffikon (Schwyz) behufs Herbeiführung einer Revision desselben auf Ende

dieses Jahres gekündet worden. Verhandlungen über die Neugestaltung des Rechtsverhältnisses haben indessen noch

nicht stattgefunden.

III. Finanzverwaltung.

In unserm letzten Geschäftsbericht haben wir Ihnen bereits Kenntniss gegeben von der Rückzahlung des

Subventionsdarleihens für die linksufrige Zürichseebahn von 5 Millionen Franken durch die

Eisenbahnban k. Nachdem wir letzterer auf Rechnung dieser Zahlung schon im Jahr 1883 4181 Obligationen

unseres 41/2°/o Hypothekaranleihens abgeliefert hatten, entfielen auf das Jahr 1884 noch 8412 Obligationen zu Fr. 500

oder Fr. 4,206,000, auf welchen sich ein Kursverlust von Fr. 866,000 bezifferte, die in der Rechnung von 1884

erscheinen. Nach dieser Zahlung der Eisenbahnbank blieben von den laut Übereinkunft vom 11. März/10. Dezember 1878

zu empfangenden 54 Millionen noch Fr. 710,000 restirend, welche gemäss einer spätem Vereinbarung erst im

Jahre 1885 zur Zahlung gelangen sollten. Die Eisenbahnbank wünschte jedoch auch diesen Betrag noch zu regliren,
und wir verständigten uns mit derselben dahin, diese Summe behufs Rückzahlung des am 31. März 1884 fälligen

Subventionsdarleihens der aargauischen Südbahngemeinden zu verwenden und ihr dafür

die entsprechende Zahl von 1788 Obligationen zu verabfolgen, jedoch in der Meinung, dass die definitive Verrechnung erst

am 1. Oktober 1885 stattzufinden habe, dass die Eisenbahnbank der Nordostbahn bis dahin die 41/2°/o Zinsen der

Obligationen voll vergüte, während die Baarzahlung zu ^"/o unter dem durchschnittlichen Zürcher Bankdisconto von der

Nordostbahn zu verzinsen sei. Die Fr. 710,000 erscheinen daher in der Rechnung von 1884 noch unter den Passiven

und werden erst in der Bilanz des laufenden Jahres durch Übertrag auf das 68 Millionen Anleihen verschwinden.

Ins Jahr 1885 fällt auch die letzte Jahresprovision an die Eisenbahnbank, und es werden damit alle Verpflichtungen

der Nordostbahn gegen dieselbe erfüllt sein.

Über die im Laufe des Berichtsjahres erfolgte Rückzahlung beziehungsweise Konversion zweier
Anleihen von je 5 Millionen Franken ist ebenfalls schon im vorjährigen Geschäftsbericht Mittheilung gemacht

worden und für Weiteres ist auf die beiliegenden Rechnungen zu verweisen. In Folge aller erwähnten Operationen

haben die nachstehenden Einträge ins Eisenbahn pfandbuch stattgefunden :
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der ibr üur Verfügung 2U stellenden Obligationen mit uns in Vsrbandlungsn getreten. Lisselben sind erst im laufenden

dabre xum Vbsoblusse gelangt, baben aber statt üu einem Larleibsn xu einem Kaufverträge gekülut, durob welobsn

die Rordostbabngssellsobalt (tie Linie Lulgeu-Oossau üu Kigentbum übernimmt. Die Ovnebnngung (tisses Vertrages

wird ebenfalls ein besonderes Lraktandum der dissMbrigsn ordenttioben Oeneralversammlung der Aktionäre bilden.

Der im >st^t>üb rigen Oesobäktsberiobt erwäbnts /V» stand betreibend die in d'elle Kinkübrung der Oodtbardbabn
in den Labn kok Ludern notbwendig gewordene neue Repartition der Laukapitalàss dieses Laknbokes ank die den-

selben benetzenden Ilnternebmungsn bat durob einen Vergleiob seine Krledigung gefunden. Inbaltlieb des Ist^tern

werden künftig sowold die Laukapital^inse als die Lstrisbs- und Lutsrbaltungskosten von allen mitbenutzenden

Verwaltungen pro rata der von ^sder derselben sin- und ausgekübrtsn Lokowotiv- und Wagsnaobsen getragen.

Von Leite des Vsrwaltuvgsratbes der ^ürioksee-Oottbardbabn ist uns der Vertrag vom 14. Vugust 1878

betrstkend Uitbsnut^ung der Ltation Rkäkkikon (Lobw^?) bebuks Lerbsikübrung einer Revision desselben aukknde

disses .labres gekündet worden. Verbandlungen über die blsugsstaltung des Rsebtsverbältnisses baben indessen noeb

niobt stattgefunden.

III. ?ilRM2Vt'l'1V!lItl1IIA.

In unserm letzten Oesobäktsberiebt babsn wir Ibnen bereits Kenntnis» gegeben von der küok^aldung des

Lubventionsdarleibens kür die 1 in k sukrlg s Aüriobsesbabn von 5 Uillionen kranken dureb die

Kisenbabnban k. Mobdem wir letzterer auk ksobnung dieser Gablung sebon im dakr 1883 4181 Obligationen

unseres 4^2^/v L^potbekaranleibens abgeliefert batten, entkielsn auk das dabr 1884 noeb 8412 Obligationen 2U kr. 500

oder kr. 4,206,(100, auk welebsn sieb ein Kursverlust von kr. 866,000 bezifferte, die in der Reoknung von 1884

ersobeillso. blaeb dieser Gablung der Kissnbabnbank blieben von den laut Übereinkunft vom 11. Uärz/10. December 1373

üu empfangenden 54 Uillionen noeb kr. 710,000 restirend, welebs gemäss einer spätern Vereinbarung erst im

dakrs 1385 zur /ablung gelangen sollten. Lie klisenbaknbank wünsebts jvlloeb aueb diesen Lstrag noeb zu rsglirsn,
und wir verständigten uns mit derselben dabin, diese Lumme bebuks Rüokzablung des am 31. Värz 1884 fälligen

Lubventionsdarleibens der aargauisebsn Lüdbabngsmoinden zu verwenden und ibr dakür

die sotspreeböllds /aid von 1783 Obligationen zu verabfolgen, ^jedoob in der Nsinung, dass die definitive Vsrreebnung erst

am 1. Oktober 1885 stattzufinden babe, dass die Kisenbabnbank der Rordostbabn bis dabin die 4^2^/» Zinsen der Obli-

gationen voll vergüte, wäbrend die Laar/aldung zu ü^/o unter dem durobsebnittlioben KUreber öankdiseonto von der

Rordostbabn zu verzinsen sei. Lie kr. 710,000 orseksinen daber in der Reebnung von 1334 noeb unter den Rassivsu

und werden erst in der Lilanz des laufenden .labres durob Übertrag auk das 68 Uillionsn àdeibsn versobwindsn.

Ins dabr 1385 fällt aueb die letzte dabresprovision an die kisenbabnbank, und es werden damit alle Verptliebtungen

der Rordostbabn gegen dieselbe erfüllt sein.

Über die im Rauke des Leriebts^abrss erfolgte Rüekzablung bszisbungsweise Ronvsrsion Zweier
Vn leiben von je 5 Uillionsn kranken ist ebenfalls sokon im vorjäbrigon Oesebäktsberiobt Uittbeilung gemaobt

worden und kür Weiteres Ist auk die beiliegenden Rsebnungen zu verweisen. In kolge aller erwäbnten Operationen

babsn die naobstsbsnden K inträge ins Kisenbabnpkandbuob stattgefunden:
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